
rophenmedizin der Sächsischen Lan-
desärztekammer 1996 geforderten 
Umsetzungen nach einer weiterge-
henden Automatisierung nochmals 
zu betonen. Wie zwischen der AGSN 
und den sächsischen gesetzlichen 
Krankenkassen nochmals ab 2001 
vereinbart, stellt als letztendliches 

„Ausbauziel“ die über Rechentechnik 
im  Rettungswagen (RTW) und/oder 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vorzu-
nehmende Dokumentation dar.
Auf eine Problematik soll allerdings 
an dieser Stelle hingewiesen werden: 
Die Prüfungskommission Notfallmedi-
zin der Sächsischen Landesärztekam-
mer hat in den vergangenen 16 Jah-
ren im Rahmen von Fachkundeertei-
lungen und Zusatzbezeichnungsprü-
fungen viele Tausend notärztliche 
Dokumentationsblätter eingesehen 
und dabei feststellen müssen, dass 
nur ein geringer Teil von weniger als 
20 Prozent allumfassend und korrekt 
ausgefüllt war. Dies betraf insbeson-
dere die im A-3-Format ausgelegten 
DIVI-Dokumentationsblätter. Bei der 
Ursachensuche, warum dies gerade 
in Sachsen (und hier im besonderen 
im Rettungsdienstbereich Leipzig) 
der Fall ist, muss auf eine Besonder-
heit hingewiesen werden. Während 
im Gesamtbundesgebiet die Notarzt-

Hygiene aktuell
Neuauflage des Impfbuches „Inter-
nationale Bescheinigungen über 
Impfungen“ nach sächsischem 
Muster („Sächsisches Impfbuch“)

Jede durchgeführte Schutzimpfung 
hat der Arzt unverzüglich zu doku-
mentieren. Im bis zum 31. 12. 2000 
gültigen Bundesseuchengesetz 
(BSeuchG) stand im § 16 (2) „Das 
Impfbuch muss einem bundesein-
heitlichen Muster entsprechen. Der 
Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit wird ermächtigt, 
durch allgemeine Verwaltungsvor-
schrift mit Zustimmung des Bundes-
rates ein Muster für das Impfbuch 
festzulegen.“ Dies ist niemals ver-
wirklicht worden; ein einheitliches 
Impfbuch ist bis heute in Deutsch-
land nicht verfügbar. Es ist eine Viel-

einsatzrate (Notarzteinsatzrate = Zahl 
der Notarzteinsätze je 1.000 Einwoh-
ner je Jahr) bei 20,3 liegt, ist sie für 
Sachsen mit 28,7 deutlich höher und 
beträgt im Jahr 2006 für den Ret-
tungsdienstbereich Leipzig 49,1 (Burgk-
hardt, A., 2007). Der Grund für diese 
ungewöhnlich Entwicklung ist in der 
Überfrachtung des Rettungsdienstes 
mit Dringlichkeiten zu sehen, die 
normalerweise in den Tätigkeitsbe-
reich des Vertragsarztes fallen. Aber 
auch offensichtlich sinnlose Forma-
lismen, wie die Nachforderung des 
Notarztes durch den Rettungswagen, 
um frustrierende Diskussionen mit 
Ärzten aus Notaufnahmen über die 
Notwendigkeit des nachträglichen 
Ausstellens eines Transportscheines 
zu umgehen, tragen zum explosions-
artigen Anstieg der Notarzteinsätze 
bei.
Diese, aus der Sicht der Notfallmedi-
zin, Banalfälle erfordern nunmehr bei 
Einsatz einer einheitlichen Notarzt-
dokumentation den gleichen Doku-
mentationsaufwand wie der tatsäch-
liche „Notarztfall“. Und dies er  scheint  
offensichtlich manchem Notarzt sinn-
los. Bei Einsatz des DIVI-Protokolls ist 
jetzt allerdings zu fordern, dass an 
allen 75 sächsischen Notarztstandor-
ten und bei allen 160.000 Einsätzen 

zahl von Impfbüchern, -ausweisen 
und -nachweisen im Umlauf. Dies 
erschwert eine rasche Übersicht der 
Ärzte über die Vollständigkeit von 
Impfungen und über das Auffinden 
von Impflücken insbesondere im 
Erwachsenenalter bei prophylakti-
schen Maßnahmen, aber auch nach 
Verletzungen, Insektenstichen oder 
vor Reisen erheblich. Unter anderem 
ist die Eingabe in EDV-Programme 
und deren Abgleich zeitaufwendiger.
Die Sächsische Impfkommission 
(SIKO) hatte daher 1996 eine Arbeits-
gruppe sächsischer Amtsärzte gebe-
ten, von diesen praktischen Gesichts-
punkten aus eine optimierte Gestal-
tung des Impfbuches vorzubereiten 
und Einverständnis unter den Ge -
sundheitsämtern (GÄ) Sachsens her-
zustellen. Dieser Vorschlag wurde 
dann von der SIKO unter Berücksich-
tigung des deutschsprachigen Mus-

pro Jahr (Burgkhardt, M., 2004) 
grundsätzlich zumindest der MIND2 
zu erheben ist. Der von der AGSN in 
Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Krankenkassen vorgeschlagene 
Weg einer direkten Ankoppelung an 
die Honorarabrechnung des Notarz-
tes er  scheint auch dem Kammeraus-
schuss sinnvoll.
Über den Beginn der Verwendung 
des sachseneinheitlichen Notarztdo-
kumentationsblattes, dem DIVI-Pro-
tokoll, werden die Ärzte über das 
Ärzteblatt Sachsen informiert, bevor 
die überarbeitete Fassung des Lan-
desrettungsdienstplanes vom SMI 
herausgegeben wird.
Zusammenfassend wird mit der aktu-
ellen korrigierenden Entscheidung 
für das DIVI-Protokoll ein guter Bei-
trag zum Qualitätsmanagement in 
der sächsischen Notfallmedizin ge -
leistet.
Insofern hat die scheinbar unend-
liche Geschichte der Notarztdoku-
mentation in Sachsen doch noch ein 
glückliches Ende gefunden.

Literatur beim Verfasser

Dr. med. Michael Burgkhardt
Ausschussvorsitzender Notfall- und 

Katastrophenmedizin
der Sächsischen Landesärztekammer

Gletschersteinstraße 34, 04299 Leipzig

ters der WHO „Internationale Be -
scheinigungen über Impfungen – 
Impf buch“, der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen in Deutschland 
und mikrobiologischer Daten, die im 
Impfausweis dokumentiert sein soll-
ten, 1998 in der ersten Auflage eines 
Impfbuches mit dem Deutschen Ge -
meindeverlag W. Kohlhammer, GmbH 
Dresden, verwirklicht. Inzwischen sind 
in dieses Impfbuch der Notfallaus-
weis und der Organspendeausweis 
integriert worden. Die Neuauflage 
2007 enthält außerdem je eine sepa-
rate Seite für die Dokumentation der 
HPV-Impfung und den noch zu etab-
lierenden Impfungen zur Prophylaxe 
von Rotaviruserkrankungen/-infekti-
onen und Herpes Zoster.

Was sind die Vorteile dieses von 
anderen äußerlich zunächst nicht zu 
unterscheidenden Impfbuches?
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1. Dieses Impfbuch nach sächsischem 
Muster erfüllt als Einziges alle gesetz-
lichen Vorgaben nach § 22 des IfSG 
einschließlich des zweckmäßigen 
Verhaltens bei ungewöhnlichen Impf-
reaktionen. Es ist in allen deutschen 
Bundesländern gleich gut einsetzbar.
2. Datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen sind integriert.
3. Das Impfbuch enthält Notfallaus-
weis und Organspendeausweis.
4. Dieses Impfbuch ist übersichtlich. 
Es enthält auf Seite 34 (nach Auf-
blättern der hinteren Umschlagseite) 
als Einziges ein Inhaltsverzeichnis, 
nach dem 23 verbal genannte Imp-
fungen und der übrige Inhalt sofort 
auf der entsprechenden Seite nach-
geschlagen werden können.
(Wegen dieser Übersichtlichkeit ist es 
bereits 2006 von einer obersten Bun-
desbehörde außerhalb Sachsens für 
alle Angehörigen als Impfbuch aus-
gewählt und eingeführt worden).
5. Für die wichtigsten Schutzimpfun-
gen (zum Beispiel Tetanus, Diphtherie, 
Pertussis) sind die Anzahl der Spalten 
nach dem derzeitigen Impfkalender 
bis ins hohe Alter vorgesehen.
6. Der aktuelle Impfkalender ist nicht 
eingedruckt sondern wird eingelegt, 
um Irritationen von Laien bei den 
notwendigen Änderungen des Impf-
kalenders im Laufe des Lebens einer 
Person zu vermeiden.
7. Es ist eine Vielzahl mikrobiologi-
scher Parameter zum Beispiel Anti-
körper gegen Röteln, FSME, Polio 
und notwendige klinische Daten wie 
überstandene Varizellen gezielt 
dokumentierbar.
8. Es ist ein problemloser Abgleich 
mit den Daten in einem EDV-System 
möglich (in Sachsen Oktoware-Sys-
tem der Gesundheitsämter und hof-
fentlich bald auch integriert in eine 

„Sächsische Impfdatenbank“).
Als unvermeidbare Nachteile werden 
oft genannt:
1. Die Notwendigkeit der Mehrfach-
eintragungen bei Applikation von  
4-, 5- und 6-fach-Impfstoffen.
2. Der Preis von 0,38 – 0,88 Euro  
(je nach Bezugsmenge) bei einem 
Umfang von 36 Seiten gegenüber 
0,36 Euro für andere Impfausweise 
mit 16 Seiten. 
Die Rechtsvorschriften, die zurzeit im 
Freistaat Sachsen gelten, sind in der 

„Empfehlung der Sächsischen Impf-
kommission zur Organisation der 
Dokumentation von Schutzimpfun-
gen vom 1.5.1998, Stand 1.1.2004“ 
(E9 – Beilage zum „Ärzteblatt Sach-
sen“ 12/2003) nachzulesen.
Was ist in praxi zu beachten:
1. Alle für die Gesundheit und Prä-
vention gesellschaftlich Verantwortli-
chen – Gesundheitsämter, Kranken-
häuser insbesondere deren geburts-
hilfliche Abteilungen, alle Ärzte, ge -
setzliche und private Krankenkassen, 
angestellte und verbeamtete Gesund-
heitsdezernenten in den Kreisen und 
kreisfreien Städten usw. sollten zwin-
gend eine Einheitlichkeit der Doku-
mentation und damit die Verwen-
dung des neuen Impfbuches nach 
sächsischem Muster anstreben.                                                                                                  
Wün schenswert wäre eine diesbe-
zügliche Verwaltungsvorschrift des 
Freistaates Sachsen.
2. Das Impfbuch ist zu beziehen vom 
Deutschen Gemeindeverlag W. Kohl-
hammer GmbH, Heßbrühlstraße 69 
in 70565 Stuttgart, Bestell-Nr.: 14/513/ 
0572/40, Bestellfax: 0180/510 6602,
dvg@kohlhammer.de. 
Um zu gewährleisten, dass jeder 
Impfling anlässlich seiner ersten Imp-
fung unentgeltlich ein Impfbuch er -
hält, sollten die Gesundheitsämter 
auf Anforderung der impfenden 
Ärzte Impfbücher unentgeltlich an 
diese Ärzte abgeben. Die unentgelt-
liche Abgabe eines Impfbuches an 
den Impfling ist stets mit der Ausstel-
lung des Impfbuches auf den Namen 
des Impflings und mit der Eintragung 
der Daten über die erste Impfung 
verbunden. Dankenswerterweise hat 
die AOK für ihre Versicherten die 
Beschaffung im sogenannten Begrü-
ßungspaket bei der Geburt eines 
Kindes übernommen. 
Sammelbestellungen für die Gesund-
heitsämter händelt dankenswerter-
weise die Vorsitzende des Landesver-
bandes Ärzte und Zahnärzte im ÖGD, 
Amtsärztin Dr. R. Krause-Döring.
3. Bei Verlust des Impfbuches ist das 
Gesundheitsamt (GA) und ein Impf-
arzt berechtigt, gegen Gebühr ein 
Neues auszustellen. Aufgrund vorge-
legter Impfbescheinigung und der im 
EDV-System oder der Impfkartei des 
GA erfassten Daten kann das GA die 
erforderlichen Eintragungen vorneh-

men. Der Impfarzt darf und kann ein 
Duplikat des Impfbuches nur auf-
grund seiner eigenen Dokumentatio-
nen oder ihm schriftlich vorliegender 
Daten in der Patientendatei seiner 
Einrichtung oder anderer schriftlicher 
Unterlagen ausstellen.
4. Der Impfarzt hat eine durchge-
führte Impfung unverzüglich in ein 
Impfbuch einzutragen. Falls kein 
Platz oder keine Übersicht mehr in 
einem alten Impfausweis besteht, ist 
ein neues „Sächsisches Impfbuch“ 
vom GA oder dem Impfarzt auszu-
stellen. Dabei sind in dieses Duplikat 
die Impfungen des vorliegenden 
alten Impfbuches zu übertragen (mit 
Vermerk „übertragen“ Unterschrift 
und Stempel des Arztes). Es wird 
empfohlen, diese Leistung als IGeL-
Leistung zu berechnen nach dem 
gleichen Reglement wie im Gesund-
heitsamt (Preis des Impfbuches plus 
10 € für Arbeitsaufwand für die Ein-
tragungen/Übertragungen. Bezug auf 
das 7. Sächsische Kostenverzeichnis 
vom 24.5.2006, Sächsisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nr. 8, 2006, lf. 
Nr. 4, Tarifstelle 3.2: Ausstellen eines 
Duplikates eines Impfausweises).
5. Der impfende Arzt, der eine Impf-
bescheinigung ausstellen muss, weil 
kein Impfbuch vorgelegt wurde, 
sollte den Impfling über die Vorteile 
eines „Sächsischen Impfbuches“ auf-
klären. Der Inhalt von Impfbescheini-
gungen sollte schnellstmöglichst in 
dieses übertragen werden.
6. Die Ausstellung eines neuen 

„Sächsischen Impfbuches“ sollte der 
Arzt zwingend nützen, Jugendliche 
und Erwachsene auf den integrierten 
Organspendeausweis hinzuweisen 
und aufklärerisch auf eine Entschei-
dung möglichst für eine Organ-
spende per Unterschrift auf Seite 35 
hinzuwirken.
Eine zweite Unterschrift des Impf-
lings oder seines Erziehungsberech-
tigten/Sorgeverpflichteten auf Seite 1 
würde die noch immer nicht endgül-
tig beseitigten Hürden der Daten-
schützer bei der Einrichtung einer 

„Sächsischen Impfdatenbank“ behe-
ben helfen.

Korrespondenzadresse:
„Sächsische Impfkommission“

Vorsitzender, Prof. Dr. med. habil. Siegwart Bigl
Ludwigsburgstr. 21, 09114 Chemnitz 

Tel.: 0371/3360422, E-Mail: siegwart@bigl.de
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